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8 7:
Zur Verhandlung in den Uebertretungsfällen ist weder die

Beiziehung eines Protokollführers, noch die Anwesenheit von Bei-
sizern erforderlich.

8 L.
Nach Beendigung der Strafverhandlung ist ven hiebei Be-

theiligten auf Verlangen statt des Urtheiles ein Auszug aus den
Rubrifen 11, IV, VI, VII, VII und IX auszuhändigen.

8 9.
Die Berufung kann von den nach 8 415 des IL Theiles des

St.-G.-B. vom 3. September 1803 hiezu berechtigten Personen
mit aufschiebender Wirkung gegen das Erkenntniß des Regierungs-
amtes an die fürstliche Hofkanzlei ergriffen werden.

Die Berufung muß längstens binnen 24 Stunden nach der
Bekanntmachung des Erkenntnisses bei dem Regierungsamte münd-
lich oder schriftlich angemeldet, und längstens innerhalb weiterer
drei Tage ebendaselbst überreicht oder mündlich zu Protokoll ge-
geben werden.

Ein verspäteter Rekurs ist ohne Ertheilung eines Bescheides
lediglich zu den Akten zu legen und das Erkenntniß zu vollziehen.

8 10.
In Rekursfällen ist ver fürstlichen Hofkanzlei der bezügliche

Bogen ves Strafregister8 im Original mit den etwaigen dazu ge-
hörigen Akten vorzulegen.

811.
Durch die gegenwärtige Bcrordnung werden alle biSher bestan-

denen Vorschriften , welche sich auf die Gegenstände derselben be-
ziehen, außer Wirksamkeit geseßt.

Wien, am 7. November 1859.
Im Namen Sr. Durchlaucht

Franziska Fürstin von und zu Liechtenstein
geborne Gräfin Kinsky.

iL. 8.)
Nach Ihrer Durchlaucht höchsteigenem Befehle :

Franz Strafk,
fürstlicher Rath.


